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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Klappschachtel für
Zigaretten oder Zigarettenpackungen, bestehend aus ei-
nem Zuschnitt - Packungszuschnitt - aus dünnem Karton
mit aneinander anschließenden Bereichen für einen äu-
ßeren Schachtel- �Seitenlappen und Deckel-�Seitenlap-
pen, Schachtel-�Vorderwand und Deckel-�Vorderwand,
Schachtel-�Seitenwand und Deckel-�Seitenwand,
Schachtel-�Rückwand und Deckel- �Rückwand sowie mit
einem randseitigen Schachtelstreifen zur Verbindung mit
den Seitenlappen unter Bildung eines Schachtelteils mit
Schachtel-�Vorderwand, Schachtel- �Rückwand, Schach-
tel- �Seitenwänden und eines Deckels mit Deckel- �Vorder-
wand, Deckel-�Rückwand und Deckel-�Seitenwänden,
wobei ein einstückig mit dem Packungszuschnitt an ei-
nem freien Rand des Schachtel-�Seitenlappens verbun-
dener Kragen bei der Fertigung gegen eine Innenseite
des Packungszuschnitts faltbar ist.
�[0002] Eine so ausgebildete Klappschachtel für Ziga-
retten oder Zigarettenpackungen ist bekannt durch US
5 143 213. Bei dieser bekannten Packung erstreckt sich
ein an einer Rückwand (Schachtel-�Rückwand, Deckel-
Rückwand) angeordneter Randstreifen zur Verbindung
mit einer zugeordneten Seitenwand über die volle Länge
der Packungsrückwand. Weiterhin ist der einstückig mit
dem Zuschnitt verbundene Kragen so ausgebildet, dass
ein freier randseitiger Kragenlappen sich bis zur Boden-
wand der Packung erstreckt. Hierdurch ergibt sich eine
konstruktiv ungünstige Überlagerung von Faltlappen im
Bereich der Seitenwand, insbesondere im Bereich der
Seitenwand des Deckels.
�[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Klappschachtel der eingangs genannten Art bzw. deren
Zuschnitt weiterzuentwickeln und zu verbessern, so dass
eine Fertigung von Klappschachteln auf leistungsfähigen
Verpackungsmaschinen möglich ist.
�[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungs-
gemäße Klappschachtel dadurch gekennzeichnet,
dass der gegenüberliegend zum Schachtel- �Seitenlap-
pen angeordnete Schachtelstreifen im Bereich des Kra-
gens mit der Kragen-�Lasche und außerhalb des Kragens
mit dem Schachtel- �Seitenlappen jeweils innenseitig ver-
bunden ist.
�[0005] Die vorliegende Klappschachtel ist besonders
vorteilhaft als Gebindepackung für Zigaretten geeignet,
also zur Aufnahme einer Gruppe von Zigarettenpackun-
gen. Aufgrund entsprechender Abmessungen des Zu-
schnitts und der daraus gefertigten Klappschachtel ist
eine Gruppe von fünf nebeneinander angeordneten Zi-
garettenpackungen in aufrechter Position innerhalb der
Klappschachtel angeordnet. Des Weiteren können zwei
so ausgebildete Gebinde- �Klappschachteln zu einer teil-
baren bzw. lösbaren Einheit miteinander verbunden sein,
wobei die Klappschachteln mit Bodenwänden aneinan-
der liegen und beispielsweise durch Klebelaschen oder
dergleichen miteinander lösbar verbunden sind.
�[0006] Weitere Besonderheiten der erfindungsgemä-

ßen Klappschachtel bzw. des Zuschnitts werden nach-
folgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigt:�

Fig. 1 eine Klappschachtel in Schließstellung, in per-
spektivischer Darstellung,

Fig. 2 die Packung gemäß Fig. 1 bei geöffneter Stel-
lung des Deckels,

Fig. 3 einen ausgebreiteten Zuschnitt, nämlich Ge-
samtzuschnitt für eine Klappschachtel gemäß
Fig. 1, Fig. 2,

Fig. 4 den Zuschnitt bzw. Gesamtzuschnitt gemäß
Fig. 3 in einer Zwischenfaltstellung,

Fig. 5 die Klappschachtel bei geschlossenem Deckel
in Seitenansicht,

Fig. 6 eine andere Ausführungsform einer Klapp-
schachtel bzw. einer Gebindepackung in per-
spektivischer Darstellung bei geöffnetem Dek-
kel,

Fig. 7 einen modifizierten Zuschnitt für eine (Teil-)
Klappschachtel der Gebindepackung gemäß
Fig. 6 in ausgebreiteter Stellung,

Fig. 8 eine weitere Ausführung einer Klappschachtel
als Gebindepackung für Zigaretten in perspek-
tivischer Darstellung.

�[0007] Die in den Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele sind Klappschachteln für die Aufnahme
einer Gruppe von Packungen, nämlich Zigarettenpak-
kungen 10. Diese sind ebenfalls Klappschachteln grund-
sätzlich bekannter Ausführung. Die Gruppe ist innerhalb
einer großvolumigen Gebindepackung in der Ausführung
als Klappschachtel angeordnet. Die Positionierung der
Zigarettenpackung 10 erfolgt bei dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1, Fig. 2 in zwei übereinander angeordneten
Packungsgruppen 11, 12. Die Zigarettenpackungen 10
sind innerhalb der Packungsgruppen 11, 12 in einer Rei-
he nebeneinander positioniert und ausgerichtet überein-
ander angeordnet, derart, dass jeweils zwei Zigaretten-
packungen 10 exakt übereinander angeordnet sind, mit
einer Gesamtheit von zehn Zigarettenpackungen 10. Der
so gebildete Packungsinhalt füllt die Gebindepackung
bzw. Klappschachtel vollständig aus.
�[0008] Die Klappschachtel besteht, wie grundsätzlich
üblich, aus einem unteren Schachtelteil 13 und einem
(oberen) Deckel 14. Innerhalb der Klappschachtel befin-
det sich ein Kragen 15. Dieser sitzt mit einem überwie-
genden, unteren Abschnitt innerhalb des Schachtelteils
13. Ein aus dem Schachtelteil 13 herausragender, oberer
Kragen-�Kopf 16 ist in Schließstellung vom Deckel 14 um-
fasst.
�[0009] Die Klappschachtel besteht insgesamt aus ei-
nem einstückigen Zuschnitt, nämlich einem Gesamtzu-
schnitt gemäß Fig. 3. Ein Packungszuschnitt 17 als Teil
des Gesamtzuschnitts bildet durch Prägelinien gegen-
einander abgegrenzte Zuschnittbereiche, nämlich in
Querrichtung aufeinander folgend einen randseitigen
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Schachtel-�Seitenlappen 18 mit nach oben anschließen-
dem Deckel-�Seitenlappen 19. Benachbart hierzu befin-
det sich eine Schachtel-�Vorderwand 20 mit anschließen-
der Deckel-�Vorderwand 21. Es folgt in Querrichtung eine
Schachtel-�Seitenwand 22 mit Deckel-�Seitenwand 23.
Hieran schließen Schachtel- �Rückwand 24 und Deckel-
Rückwand 25 an. Am freien Rand der Schachtel-�Rück-
wand 24 befindet sich ein Schachtelstreifen 26 mit einem
entsprechenden Deckelstreifen 27. Die vorstehenden
Wandungen des Schachtelteils 13 einerseits und des
Deckels 14 andererseits sind im Bereich von Vorderwand
und Seitenwänden durch eine Stanzlinie 28 voneinander
abgegrenzt, die mehrere Restverbindungen 29, 30 des
Materials aufweist zur Schaffung einer Verbindung zwi-
schen Deckel 14 und Schachtelteil 13 vor erstmaligem
Öffnen des Deckels 14. Im Bereich von Schachtel-�Vor-
derwand 20 und Deckel-�Vorderwand 21 sind zwei Rest-
verbindungen 29 mit Abstand voneinander gebildet,
während im Bereich von Schachtel-�Seitenlappen 18 und
Schachtel-�Seitenwand 22 jeweils eine mittige Restver-
bindung 30 gebildet ist. Die Restverbindungen 29, 30
werden beim erstmaligen Öffnen des Deckels 14 durch-
trennt. Schachtel-�Rückwand 24 und Deckel- �Rückwand
25 sind durch eine Gelenklinie 31 voneinander abge-
grenzt, die in Teilbereichen als Stanzlinie ausgebildet ist.
Die Stanzlinie 28 verläuft im Bereich des Schachtel-�Sei-
tenlappens 18 und im Bereich der Schachtel-�Seitenwand
22 schräg nach unten bis zu einem quergerichteten Ab-
schnitt der Stanzlinie 28 im Bereich der Schachtel-�Vor-
derwand 20. In der Mitte der Schachtel-�Vorderwand 20
ist an der Stanzlinie 28 unterhalb derselben eine Öffnung
32 gebildet, die halbkreisförmig begrenzt ist und das Öff-
nen der Klappschachtel bei erstmaliger Ingebrauchnah-
me erleichtert.
�[0010] Eine obere Stirnwand 33 des Deckels 14 und
eine untere Bodenwand 34 des Schachtelteils 13 besteht
jeweils aus mehreren übereinander gefalteten Faltlap-
pen, die in Verlängerung der Wandungen 19, 21, 23, 25
bzw. der Wandungen 18, 20, 22 und 24 angeordnet sind.
Im Bereich von Schachtel- �Seitenlappen 18 und Deckel-
Seitenlappen 19 sowie im Bereich der Schachtel-�Seiten-
wand 22 und der Deckel-�Seitenwand 23 sind trapezför-
mig ausgebildete Ecklappen 35, 36 angeordnet, die bei
der fertigen Klappschachtel an der Innenseite von Stirn-
wand 33 und Bodenwand 34 liegen. Im Bereich der
Schachtel-�Vorderwand 20 und im Bereich der Deckel-
Vorderwand 21 ist jeweils ein im Wesentlichen rechtek-
kiger Innenlappen 37 angebracht. Dieser ist geringfügig
kleiner als die Fläche von Stirnwand 33 und Bodenwand
34. Der Innenlappen 37 liegt an der Außenseite der Eck-
lappen 35, 36 an. Äußere Decklappen 38 sind im Bereich
von Schachtel- �Rückwand 24 und Deckel- �Rückwand 25
angeordnet. Die Decklappen 38 bilden die Außenseite
bzw. Außenlage von Stirnwand 33 und Bodenwand 34.
Die Decklappen 38 entsprechen in Größe und Kontur
exakt der Stirnwand 33 bzw. der Bodenwand 34.
�[0011] Eine Besonderheit ist die Positionierung des
Kragens 15 als Teil des Gesamtzuschnitts. Der Kragen

15 schließt an den Schachtel-�Seitenlappen 18 an, und
zwar mit einem von zwei Kragen-�Laschen 39, 40. Die
Kragen-�Lasche 40 ist über eine Faltlinie 41 mit einem
freien Rand des Schachtel-�Seitenlappens 18 verbunden.
Die Faltlinie 41 ist durch Stanzungen bzw. Teilschnitte
so ausgebildet, dass eine leichte spannungsfreie Faltung
möglich ist.
�[0012] Der Kragen 15 weist im Bereich einer mittleren
Kragen-�Vorderwand 42 eine übliche mittige Vertiefung
43 auf, die von einer oberen Kragenkante 44 begrenzt
ist. Diese erstreckt sich ausgehend von einer Kragenek-
ke 45 jeweils schräg abfallend, und zwar unter Fortset-
zung des schrägen Verlaufs über die beiden Kragen-�La-
schen 39, 40. Im Bereich des Schachtel-�Seitenlappens
18 schließt die Kragenkante 44 exakt an das Ende der
Stanzlinie 28 an, allerdings unter einem geringfügig an-
deren Winkel.
�[0013] Bei der Herstellung der Klappschachtel wird in
einem ersten Faltschritt der Kragen 15 um die Faltlinie
41 gefaltet bis zur Anlage an der Innenseite des Pak-
kungszuschnitts 17 (Fig. 4). Die Kragen-�Lasche 40 liegt
dabei innenseitig am Schachtel- �Seitenlappen 18 an. Die-
ser erste Faltschritt wird vorzugsweise bereits bei der
Fertigung des Zuschnitts in einer Papier- bzw. Kartona-
genfertigung durchgeführt, so dass bereits hinsichtlich
des Kragens 15 vorbereitete, teilgefaltete Zuschnitte für
die Weiterverarbeitung angeliefert werden. Die Kragen-
Vorderwand 42 bedeckt einen Teil der Schachtel- �Vor-
derwand 20 und der Deckel- �Vorderwand 21. Weiterhin
liegt die Kragen-�Lasche 39 an der Schachtel-�Seitenwand
22. Der Kragen 15 ist in dieser Faltstellung lediglich im
Bereich des Schachtel-�Seitenlappens 18 mit dem Pak-
kungszuschnitt 17 verbunden, nämlich durch (zwei)
Leimpunkte 46. Dieser erste Faltschritt wird zweckmäßi-
gerweise vom Zuschnitthersteller durchgeführt, so dass
Zuschnitte in der Gestalt gemäß Fig. 4 angeliefert bzw.
der Verpackungsmaschine zugeführt werden.
�[0014] Der Zuschnitt kann nun um den blockförmigen
Packungsinhalt herumgefaltet werden, wobei zweckmä-
ßigerweise die Schachtel-�Seitenwand 22 und Deckel-
Seitenwand 23 an den Packungsinhalt angelegt und der
Zuschnitt im Übrigen U- �förmig gefaltet wird. Zur Vervoll-
ständigung einer hülsenförmigen Zwischenfaltstellung
wird der Schachtelstreifen 26 mit der freien Seite der Kra-
gen-�Lasche 40 durch Klebung verbunden. Entsprechend
wird der von dem Schachtelstreifen 26 getrennte Deckel-
Streifen 27 mit der Innenseite des Deckel-�Seitenlappens
19 ebenfalls durch Klebung verbunden. Danach werden
die Faltlappen zur Bildung der Stirnwand 33 und der Bo-
denwand 34 gefaltet und durch Klebung miteinander ver-
bunden.
�[0015] Durch den Verlauf der Stanzlinie 28 einerseits
und die Konturen des Kragens 15, insbesondere der Kra-
genkante 44 andererseits verläuft die Kragenkante 44
im Bereich des Schachtel-�Seitenlappens 18 und im Be-
reich der Schachtel-�Seitenwand 22 von der Frontseite
der Klappschachtel zur Rückseite schräg abwärts gerich-
tet, während eine durch die Stanzlinie 28 gebildete
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Schließkante schräg aufwärts gerichtet ist von der Front-
seite zur Rückseite. Kragenkante 44 und Schließkante
bzw. Stanzlinie 28 laufen unter einem spitzen Winkel und
in einem rückseitigen Berührungspunkt 48 zusammen.
�[0016] Wegen der vorstehenden Packungskonstrukti-
on sind Schachtel-�Streifen 26 und Deckelstreifen 27 in
Höhe der Gelenklinie 31 durch eine keilförmige Ausstan-
zung 49 voneinander getrennt. Es entstehen so schräg
gerichtete Ränder von Schachtelstreifen 26 und Deckel-
streifen 27 entsprechend dem Verlauf von Schließkante
und Kragenkante 44 (Fig. 5). Der durch die Ausstanzung
49 definierte Winkel ist etwas größer als der durch Kra-
genkante 44 und Schließkante definierte Winkel im Be-
reich von Packungsseiten, derart, dass die Ausstanzung
49 begrenzende Schrägränder von Schachtelstreifen 26
und Deckelstreifen 27 von Außen nicht sichtbar sind (Fig.
5).
�[0017] Eine Besonderheit ist die Ausbildung der Klapp-
schachtel mit runden Packungskanten 50, 51 im Bereich
von Schachtelteil 13 und Deckel 14 sowie im Bereich des
Kragens 15. Die Rundung der Packungskanten 50, 51
ist insbesondere so bemessen, dass sie an die Abmes-
sungen des Packungsinhalts in diesem Bereich ange-
passt sind, insbesondere an Rundungen von Zigaretten
- bei Zigarettenpackungen 10 - oder an die Rundungen
von Zigarettenpackungen 10 mit aufrechten Rundkanten
(Fig. 2). Die Rundungen der Packungskanten 50, 51 kön-
nen aber auch eine größeren Radius aufweisen. Der Kra-
gen 15 ist dabei so ausgebildet, dass nach dem ersten
Faltschritt (Fig. 4) Rundkanten 52, 53 des Kragens 15
exakt auf den zugeordneten Packungskanten 50, 51 von
Schachtel-�Vorderwand 20 liegen. Weiterhin ist der Kra-
gen 15 so ausgebildet, nämlich hinsichtlich des Verlaufs
der Kragenkante 44, dass der Berührungspunkt 48 au-
ßerhalb des Bereichs der runden Packungskanten 50,
51 liegt (Fig. 5). Weiterhin sind die innenliegenden Falt-
lappen von Stirnwand 33 und Bodenwand 34 auf Grund
von Stanzungen 54 so ausgebildet, dass sie außerhalb
des Bereichs der runden Packungskanten 50, 51 gebildet
sind.
�[0018] In analoger Weise kann die Packung auch mit
Schrägkanten, also abgeschrägten Packungskanten
ausgebildet sein unter Schaffung einer im Querschnitt
achteckigen Packung.
�[0019] Bei einer Gebindepackung für in zwei überein-
ander angeordneten Packungsgruppen 11, 12 gebilde-
tem Packungsinhalt ist der Kragen 15 so bemessen, dass
sich eine Unterkante 55 mit geringem Abstand oberhalb
der Bodenwand 34 erstreckt. Der Kragen 15 ist so di-
mensioniert, dass die Zigarettenpackungen 10 beider
Packungsgruppen 11, 12 stabil abgestützt sind. Dies be-
deutet, dass sich der Kragen mindestens bis unterhalb
einer Mitte der Zigarettenpackungen 10 der unteren Pak-
kungsgruppe 12 erstreckt.
�[0020] Eine Besonderheit ist in Fig. 6 und Fig. 7 dar-
gestellt. Eine als Klappschachtel gestaltete Gebindepak-
kung besteht aus zwei Teilpackungen 56, 57. Jede dieser
Teilpackungen 56, 57 ist eine Klappschachtel mit den

Merkmalen des Ausführungsbeispiels gemäß Fig.�1 bis
Fig. 5. Der Unterschied besteht lediglich in der Abmes-
sung des Zuschnitts und damit der Klappschachtel bzw.
Teilpackung 56, 57. Jede Teilpackung 56, 57 ist nämlich
so bemessen, dass eine Packungsgruppe 11 bzw. 12
aus fünf Zigarettenpackungen 10 in einer Teilpackung
56, 57 Aufnahme findet. Die Zigarettenpackungen 10
sind dabei in gleicher Weise angeordnet wie die Pak-
kungsgruppen 11, 12 in der Klappschachtel gemäß Fig.
2, also in aufrechter Positionierung unter vollständigem
Ausfüllen des Rauminhalts. Ein Kragen 15 erstreckt sich
auch bei diesem Ausführungsbeispiel bis unmittelbar in
den Bereich einer Bodenwand 34, so dass Kragen-�Vor-
derwand 42 und Kragen-�Laschen 39, 40 die (einzelne)
Packungsgruppe 11, 12 über nahezu die volle Höhe stüt-
zen.
�[0021] Gemäß Fig. 6 sind zwei derartige Teilpackun-
gen 56, 57 zu einer Gebindeeinheit zusammengefasst.
Zu diesem Zweck liegen zwei übereinstimmend ausge-
bildete Teilpackungen 56, 57 mit den Bodenwänden 34
aneinander. In diesem Bereich sind die Teilpackungen
56, 57 (lösbar) miteinander verbunden. Das gezeigte
Ausführungsbeispiel weist im Bereich von benachbarten
schmalen Seitenwänden jeweils ein Verbindungsorgan
auf, nämlich ein Klebeetikett 58 mit einer Schwächungs-
linie, nämlich einer Perforationslinie 59 im Bereich der
aneinanderstoßenden Bodenwände 34. Die in Fig. 6 ge-
zeigte Einheit kann vom Händler oder Verbraucher geteilt
werden mittels Durchtrennung der Perforationslinie 59.
�[0022] Die Anordnung der Teilpackungen 56, 57 ist so
gewählt, dass sie seitenverkehrt angeordnet sind, also
jeweils Schachtel-�Vorderwand 20 der einen Teilpackung
56 auf derselben Seite wie Schachtel-�Rückwand 24 der
anderen Teilpackung 57.
�[0023] Eine weitere Besonderheit ergibt sich aus Fig.
8. Auch hier ist eine Klappschachtel - mit im Querschnitt
rechtwinkligen Packungskanten - als Gebindepackung
für eine Anzahl von Zigarettenpackungen 10 ausgebil-
det. Die Besonderheit besteht in der Anordnung der Zi-
garettenpackungen 10 innerhalb der Klappschachtel.
Diese sind mit großflächigen Packungsseiten, nämlich
mit Vorderseite und Rückseite aneinanderliegend in der
Klappschachtel positioniert. Deren Grundrissabmes-
sung ist demnach so gewählt, dass sie der Abmessung
einer Vorder- oder Rückseite einer standardmäßigen Zi-
garettenpackung 10 entspricht. Die Höhe der Klapp-
schachtel entspricht der Anzahl der flach liegend über-
einander angeordneten Zigarettenpackungen 10, bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8 der Höhe von
fünf Zigarettenpackungen 10.

Bezugszeichenliste

�[0024]

10 Zigarettenpackung
11 Packungsgruppe
12 Packungsgruppe
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13 Schachtelteil
14 Deckel
15 Kragen
16 Kragen-�Kopf
17 Packungszuschnitt
18 Schachtel-�Seitenlappen
19 Deckel-�Seitenlappen
20 Schachtel-�Vorderwand
21 Deckel-�Vorderwand
22 Schachtel-�Seitenwand
23 Deckel-�Seitenwand
24 Schachtel-�Rückwand
25 Deckel-�Rückwand
26 Schachtelstreifen
27 Deckelstreifen
28 Stanzlinie
29 Restverbindung
30 Restverbindung
31 Gelenklinie
32 Öffnung
33 Stirnwand
34 Bodenwand
35 Ecklappen
36 Ecklappen
37 Innenlappen
38 Deckellappen
39 Kragen-�Lasche
40 Kragen-�Lasche
41 Faltlinie
42 Kragen-�Vorderwand
43 Vertiefung
44 Kragenkante
45 Kragenecke
46 Leimpunkt
48 Punkt
49 Ausstanzung
50 Packungskante
51 Packungskante
52 Rundkante
53 Rundkante
54 Stanzung
55 Unterkante
56 Teilpackung
57 Teilpackung
58 Klebeetikett
59 Perforationslinie

Patentansprüche

1. Klappschachtel für Zigaretten oder Zigarettenpak-
kungen (10), bestehend aus einem Zuschnitt - Pak-
kungszuschnitt (17) - aus dünnem Karton mit anein-
ander anschließenden Bereichen für einen äußeren
Schachtel-�Seitenlappen (18) und Deckel-�Seitenlap-
pen (19), Schachtel-�Vorderwand (20) und Deckel-
Vorderwand (21), Schachtel-�Seitenwand (22) und
Deckel- �Seitenwand (23), Schachtel-�Rückwand (24)

und Deckel-�Rückwand (25) sowie mit einem rand-
seitigen Schachtelstreifen (26) zur Verbindung mit
den Seitenlappen (18, 19) unter Bildung eines
Schachtelteils (13) mit Schachtel-�Vorderwand (20),
Schachtel-�Rückwand (24), Schachtel-�Seitenwän-
den (22) und eines Deckels (14) mit Deckel-�Vorder-
wand (20), Deckel-�Rückwand (25) und Deckel-�Sei-
tenwänden (23), wobei ein einstückig mit dem Pak-
kungszuschnitt (17) an einem freien Rand des
Schachtel-�Seitenlappens (18) verbundener Kragen
(15) bei der Fertigung gegen eine Innenseite des
Packungszuschnitts (17) faltbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der gegenüberliegend zum
Schachtel-�Seitenlappen (18) angeordnete Schach-
telstreifen (26) im Bereich des Kragens (15) mit der
Kragen-�Lasche (40) und außerhalb des Kragens
(15) mit dem Schachtel-�Seitenlappen (18) jeweils in-
nenseitig verbunden ist.

2. Klappschachtel nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch folgende Merkmale:�

a) ein im Bereich der Deckel-�Rückwand (25)
seitlich angebrachter Deckelstreifen (27) in Fort-
setzung des Schachtelstreifens (26) ist mit dem
Deckel-�Seitenlappen (19) verbunden,
b) der Schachtelstreifen (26) und der Deckel-
streifen (27) sind durch eine keilförmige Aus-
stanzung (29) voneinander abgegrenzt unter
Bildung von schräggerichteten Kanten,
c) der durch die Ausstanzung (49) definierte
Winkel ist etwas größer als der durch eine Kra-
genkante (44) einerseits und durch eine
schräggerichtete Stanzlinie (28) zwischen
Schachtelteil (13) und Deckel (14) andererseits
definierte Winkel im Bereich von Packungssei-
ten, derart, dass die die Ausstanzung (49) be-
grenzenden Schrägränder von außen nicht
sichtbar sind.

3. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Aufnahme von zwei
übereinander angeordneten Packungsgruppen (11,
12) aus Einzelpackungen bzw. Zigarettenpackun-
gen (10) der Kragen (15) bis in einen Bereich der
unteren Packungsgruppe (12) verlängert ist, insbe-
sondere bis in einen Bereich unterhalb einer gedach-
ten horizontalen Mittelebene der Packungen der un-
teren Packungsgruppe (12).

4. Klappschachtel nach Anspruch 1 oder einem der
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die als Gebindepackung dienende Klapp-
schachtel in der Höhe so bemessen ist, dass sie der
Höhe einer standardmäßigen Zigarettenpackung
(10) entspricht und in der Breite vorzugsweise so
bemessen ist, dass fünf nebeneinander positionierte
Zigarettenpackungen (10) Aufnahme finden.

7 8 



EP 1 542 913 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5. Klappschachtel nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Klapp-
schachteln als Teilpackungen (56, 57) zu einer Ge-
bindeeinheit vereinigt sind, wobei vorzugsweise die
Teilpackungen (56, 57) mit ihren Bodenwänden (34)
aneinander liegen und in diesem Bereich lösbar mit-
einander verbunden sind.

6. Klappschachtel nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Teilpackungen (56, 57) an
mindestens zwei einander gegenüberliegenden Sei-
ten, insbesondere an Schmalseiten, durch jeweils
ein Klebeetikett (58) miteinander verbunden sind,
wobei vorzugsweise das Klebeetikett eine Perfora-
tionslinie (59) im Bereich der aneinanderliegenden
Bodenwände (34) aufweist.

Claims

1. Hinged-�lid box for cigarettes or cigarette packs (10),
comprising a blank - package blank (17) - made of
thin cardboard with contiguous regions for an outer
box side tab (18) and lid side tab (19), box front wall
(20) and lid front wall (21), box side wall (22) and lid
side wall (23), box rear wall (24) and lid rear wall
(25), as well as with a marginal connective strip (26)
for connection with the side tabs (18, 19) to form a
box part (13) with box front wall (20), box rear wall
(24), box side walls (22) and a lid (14) having lid front
wall (21), lid rear wall (25) and lid side walls (23), it
being possible during the production process to fold
a collar (15), which is connected as a single piece
to the package blank (17) at a free edge of the box
side tab (18), against an inner side of the package
blank (17), characterized in that the box strip (26)
arranged opposite to the box side tab (18) is con-
nected to the inner side of the collar flap (40) in the
region of the collar (15) and to the inner side of the
box side tab (18) outside of the collar (15).

2. Hinge-�lid box according to Claim 1, characterized
by the following features: �

a) a lid strip (27) laterally attached to the region
of the lid rear wall (25) as a continuation of the
box strip (26) is connected to the lid side tab (19),
b) the box strip (26) and the lid strip (27) are
delimited from one another by a wedge-�shaped
punching (49) to form oblique edges,
c) the angle defined by the punching (49) is
somewhat greater than the angle formed in the
region of pack sides and defined by a collar edge
(44), on one hand, and an oblique punched line
(28) between box part (13) and lid (14), on the
other, such that the oblique edges bordering the
cutout (49) are not visible from the outside.

3. Hinge-�lid box according to Claim 1 or 2, character-
ized in that, for the purpose of accommodating two
pack groups (11, 12) arranged one above the other
and comprising individual packages or cigarette
packs (10), the collar (15) extends into a region of
the lower pack group (12), in particular to a region
below an imaginary horizontal midplane of the packs
of the lower pack group (12).

4. Hinge-�lid box according to Claim 1 or one of the fur-
ther Claims, characterized in that the hinge-�lid box
serving as a multipack is sized to a height corre-
sponding to the height of a conventional cigarette
pack (10) and preferably being dimensioned in its
width that five cigarette packs (10) positioned next
to each other can be accommodated.

5. Hinge-�lid box according to Claim 4, characterized
in that at least two hinge- �lid boxes as sub- �packages
(56, 57) are joined to form a multipack unit, with the
sub-�packages (56, 57) preferably lying with their
base walls (34) against one another and being con-
nected detachably to one another in this region.

6. Hinge lid box according to Claim 5, characterized
in that the sub-�packages (56, 57) are connected to
one another on at least two facing sides, in particular,
narrow sides, in each case by means of an adhesive
label (58), with the adhesive label preferably having
a perforation line (59) in the region of the abutting
base walls (34).

Revendications

1. Boîte pliante pour cigarettes ou paquets de cigaret-
tes (10), constituée d’une pièce découpée - une dé-
coupe de paquet (17) - en carton mince avec des
parties se raccordant les unes aux autres pour un
volet latéral extérieur de boîte (18) et des volets la-
téraux de couvercle (19), une paroi avant de boîte
(20) et une paroi avant de couvercle (21), une paroi
latérale de boîte (22) et une paroi latérale de cou-
vercle (23), une paroi arrière de boîte (24) et une
paroi arrière de couvercle (25) ainsi qu’une bande
de boîte du côté marginal (26) pour la connexion aux
volets latéraux (18, 19) en formant une partie de boî-
te (13) avec une paroi avant de boîte (20), une paroi
arrière de boîte (24), des parois latérales de boîte
(22) et un couvercle (14) avec une paroi avant de
couvercle (20), une paroi arrière de couvercle (25)
et des parois latérales de couvercle (23), un rebord
(15) connecté d’une seule pièce à la découpe de
paquet (17) au niveau d’un bord libre du volet latéral
de boîte (18) pouvant être plié lors de la fabrication
contre un côté intérieur de la découpe de paquet
(17), caractérisée en ce que  la bande de boîte (26)
disposée en face du volet latéral de boîte (18) est
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connectée dans la région du rebord (15) à la patte
de rebord (40) et en dehors du rebord (15) au volet
latéral de boîte (18) à chaque fois du côté intérieur.

2. Boîte pliante selon la revendication 1,
caractérisée par  les caractéristiques suivantes : �

a) une bande de couvercle (27) montée latéra-
lement dans la région de la paroi arrière de cou-
vercle (25) dans le prolongement de la bande
de boîte (26) est connectée au volet latéral de
couvercle (19),
b) la bande de boîte (26) et la bande de couver-
cle (27) sont séparées l’une de l’autre par un
estampage en forme de coin (49) en formant
des arêtes orientées obliquement,
c) l’angle défini par l’estampage (49) est un peu
plus grand que l’angle défini d’une part par une
arête de rebord (44) et par une ligne d’estam-
page orientée obliquement (28) entre la partie
de boîte (13) et le couvercle (14) d’autre part,
dans la région des côtés du paquet, de telle sorte
que les bords obliques limitant l’estampage (49)
ne soient pas visibles depuis l’extérieur.

3. Boîte pliante selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risée en ce que  pour recevoir deux groupes de pa-
quets (11, 12) disposés l’un au-�dessus de l’autre,
constitués de paquets individuels ou de paquets de
cigarettes (10), le rebord (15) est prolongé jusque
dans une région du groupe de paquets inférieur (12),
notamment jusque dans une région en dessous d’un
plan médian horizontal imaginaire des paquets du
groupe de paquets inférieur (12).

4. Boîte pliante selon la revendication 1 ou l’une quel-
conque des autres revendications, caractérisée en
ce que  la boîte pliante servant de paquet d’embal-
lage est dimensionnée en hauteur de telle sorte
qu’elle corresponde à la hauteur d’un paquet de ci-
garettes standard (10) et est dimensionnée en lar-
geur de préférence de telle sorte que cinq paquets
de cigarettes (10) positionnés les uns à côté des
autres puissent y être reçus.

5. Boîte pliante selon la revendication 4, caractérisée
en ce qu’ au moins deux boîtes pliantes sont ras-
semblées sous forme de paquets partiels (56, 57)
pour former une unité d’emballage, de préférence
les paquets partiels (56, 57) s’appliquant l’un contre
l’autre avec leurs parois de fond (34) et étant con-
nectés l’un à l’autre de manière détachable dans cet-
te région.

6. Boîte pliante selon la revendication 5, caractérisée
en ce que  les paquets partiels (56, 57) sont connec-
tés l’un à l’autre sur au moins deux côtés opposés,
en particulier sur les petits côtés, respectivement par

une étiquette adhésive (58), l’étiquette adhésive pré-
sentant de préférence une ligne de perforation (59)
dans la région des parois de fond adjacentes (34).

11 12 



EP 1 542 913 B1

8



EP 1 542 913 B1

9



EP 1 542 913 B1

10



EP 1 542 913 B1

11



EP 1 542 913 B1

12



EP 1 542 913 B1

13



EP 1 542 913 B1

14



EP 1 542 913 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 5143213 A [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

